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Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) ha-
ben sich im Freistaat Thüringen zu einem festen 
Bestandteil des Angebotssystems für Menschen mit 
einer Behinderung entwickelt. 

Seit nunmehr über 25 Jahren sind Werkstätten für 
behinderte Menschen in Thüringen anerkannte und 
verlässliche Partner für mehr als 10.000 behinderte 
Menschen, die auf Grund der Schwere ihrer Behin-
derung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder den 
Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes gerecht 
werden. 

Ausgehend vom Selbstbestimmungsrecht und der 
Eigenverantwortung der Menschen mit Behinde-
rungen ist die Arbeit der WfbM in Thüringen am 
Hilfe- und Unterstützungsbedarf jedes Einzelnen 
und seiner jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtet. Es 
handelt sich um personenzentrierte Hilfen. 

Diese Grundprämissen sind in der Arbeit der Werk-
stätten als Kompetenzzentren in Thüringen fest ver-
ankert. Diese Kompetenzzentren verfügen über das 
dazu erforderliche Fachwissen, die räumlichen und 
sächlichen Voraussetzungen und über enge, teilwei-
se viele Jahre gewachsene Kooperationsstrukturen 
mit Partnern aus Industrie, Handel, Handwerk und 
den Rehabilitationsträgern.
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2. Politische Rahmenbedingungen
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Die LAG WfbM Thüringen begrüßt die Weiterent-
wicklung der Angebote für Menschen mit Behin-
derungen, mit dem Ziel, der gleichberechtigten 
und selbst bestimmten Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft, besonders in den Bereichen Erzie-
hung, Bildung, Ausbildung, Arbeit und Wohnen. 

Dabei stehen einige wesentliche Parameter im 
Vordergrund:
•	 Abbau diskriminierender Strukturen in der 
 Arbeitswelt
•	 Beseitigung gesetzlicher Hürden, die die 
 innerberufliche Mobilität zwischen den Beschäf-
 tigungsformen verhindert 
  Durchlässigkeit zwischen den Systemen                  
•	 Personenzentrierung
•	 Einführung eines einheitlichen Verfahrens zur 
 Teilhabe (Teilhabemanagement)

•	 Entwicklung gleicher infrastruktureller 
 Bedingungen (Sozialraumorientierung)
•	 Entscheidungsgewalt über das Teilhabemanage-
 ment bei Sozialhilfeträgern (auch als Beauftragter 
 anderer Rehabilitationsträger)
•	 Wirkungskontrolle
•	 Einheitliches berufliches Orientierungsverfahren
•	 Dauerhafte Nachteilsausgleiche für Werkstatt-
 bedürftige auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
 (Budget für Arbeit)
•	 Werkstattleistungen auch durch Dritte unter 
 vergleichbaren Kriterien 
 (andere Leistungsanbieter)
•	 Ausbau des integrativen Arbeitsmarktes
•	 Werkstätten bleiben in der Aufnahmeverpflichtung
•	 Arbeiten nach Qualitätsstandards
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 3. WfbM als Kompetenzzentren für Bildung und Arbeit
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Berufliche Bildung

Die WfbM erbringen neben Leistungen der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung auch soziale  
Eingliederungsleistungen. Darüber hinaus steht 
die Organisation und Gestaltung von Arbeit und 
Beschäftigung für und mit behinderten Menschen, 
ihre weitere berufliche Förderung auf der Grundlage 
von fortzuschreibenden Förderplänen und die damit 
einhergehende persönlichkeitsbildende Entfaltung 
im Mittelpunkt der Arbeit. Das Ziel einer Eingliede-
rung auf den ersten Arbeitsmarkt – für die Men-
schen, die dazu in der Lage sind – verdient dabei 
stets ein besonderes Augenmerk.

Arbeit

Die WfbM in Thüringen organisieren auf der Grund-
lage des SGB IX § 136 Abs.1 und § 5 Werkstätten-
verordnung (WVO) Abs. 1 (entspricht BTHG: 
§ 219 ff. / §§ 56 – 59 SGB IX) ihre Arbeit, in dem 
sie über ein möglichst breites Angebot an ver-
schiedenen Arbeitsplätzen in unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern verfügen, um Art und Schwere der 
Behinderung, der unterschiedlichen Leistungsfä-
higkeit, Entwicklungsmöglichkeiten sowie Eignung 
und Neigung der behinderten Menschen soweit wie 
möglich Rechnung tragen.
Betriebspraktika, ausgelagerte Arbeitsplätze, 
Außenarbeitsgruppen und Außenarbeitsplätze auf 
dem 1. Arbeitsmarkt sind wesentliche Bestandteile 
der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsleben, außerhalb der 
Örtlichkeit der WfbM.
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Integrationsprojekte

Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich 
selbständige Unternehmen (Integrationsfirmen) oder 
unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeit-
gebern im Sinne des SGB IX § 71 Abs. 3 geführte 
Betriebe (Integrationsbetriebe) oder Abteilungen 
(Integrationsabteilungen) zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Die Träger von Werkstätten für 
behinderte Menschen in Thüringen bzw. die 
Thüringer WfbM selbst, bieten in zunehmendem 
Maße derartige sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze an und/oder gründen gemeinsam mit 
Wirtschaftsunternehmen verschiedene Integrations-
firmen.

3. WfbM als Kompetenzzentren für Bildung und Arbeit
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 4. Erweiterte Angebotsformen für Arbeit und Beschäftigung der Werkstattträger
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Beschäftigungsprojekte

Diese werden als Zuverdienstfirmen/Zuverdienst-
projekte gestaltet, bei denen Arbeitsplätze mit 
individuell angepassten Arbeitszeiten und Arbeits-
anforderungen, bei Rücksichtnahme auf Leistungs-
schwankungen und Krankheitsausfälle entstehen. 
Die wöchentliche Arbeitszeit darf dabei 15 Wochen-
stunden nicht überschreiten. Die Beschäftigungs-
projekte sind gekennzeichnet durch keine zeitliche 
Beschränkung der Beschäftigungsdauer und 
keinem unmittelbaren Ergebniszwang mit 
rehabilitativem Charakter. Sie eignen sich 
insbesondere auch für Menschen mit Psychiatrie-
erfahrungen.

Unterstützte Beschäftigung

Die Unterstütze Beschäftigung ist ein Arbeitsmarkt-
instrument der Bundesagentur für Arbeit, dass in 
öffentlichen Ausschreibungsverfahren an geeignete 
Träger vergeben wird. Es ist ein Förderinstrument 
für Menschen im Grenzbereich zwischen Lernbe-
hinderung und geistiger Behinderung sowie für 
Menschen mit psychischen  Erkrankungen, mit dem 
Ziel, zunächst Menschen mit einer Behinderung in 
Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu 
platzieren und dann zu qualifizieren und auf diesem 
Weg versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 
entstehen zu lassen. Auch WfbM bieten hierfür die 
Voraussetzungen.
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5. Erweiterte Angebotsformen für Arbeit und Beschäftigung
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Andere Leistungsanbieter § 60 BTHG

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf 
Leistungen nach den §§ 57, 58 SGB IX (Eingangs-
verfahren und Berufsbildungsbereich, Arbeitsbe-
reich) haben, können diese ab 01. Januar 2018 auch 
bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch 
nehmen. Die Vorschriften für WfbM gelten mit fol-
genden Maßgaben für andere Leistungsanbieter:
• sie bedürfen nicht der förmlichen Anerkennung
• sie müssen nicht über eine Mindestplatzzahl und
 die für die Erbringung der Leistungen in Werk-
 stätten erforderliche räumliche und sächliche 
 Ausstattung verfügen,
• sie können ihr Angebot auf Leistungen nach 
 §§ 57 oder 58 oder Teile solcher Leistungen 
 beschränken,
• sie sind nicht verpflichtet, Menschen mit Behin-
 derungen Leistungen nach §§ 57 oder 58 zu 
 erbringen, wenn und solange die Leistungs-
 voraussetzungen vorliegen.

Budget für Arbeit § 61 BTHG

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf 
Leistungen nach § 58 SGB IX (Arbeitsbereich) haben 
und denen von einem privaten oder öffentlichen 
Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder orts-
üblichen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit 
Abschluss dieses Arbeitsvertrages als Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Arbeit. 
Dies tritt ebenfalls ab 01. Januar 2018 in Kraft. 
Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkosten-
zuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der 
Leistungsminderung des Beschäftigten und die 
Aufwendungen für die wegen der Behinderung 
erforderlichen Anleitung und Begleitung am Arbeits-
platz. Der Lohnkostenzuschuss beträgt bis zu 75 
Prozent des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten 
Arbeitsentgeltes, höchstens jedoch 40 Prozent der 
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des 
Vierten Buches. Dauer und Umfang der Leistungen 
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bestimmen sich nach den Umständen des Einzel-
falls. Durch Landesrecht kann von dem Prozentsatz 
der Bezugsgröße nach Satz 2, zweiter Halbsatz 
abgewichen werden.
Ein Lohnkostenzuschuss ist ausgeschlossen, wenn 
zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Beendi-
gung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses 
veranlasst hat, um den Lohnkostenzuschuss zu 
erhalten.
Die am Arbeitsplatz wegen der Behinderung erfor-
derliche Anleitung und Begleitung kann von mehre-
ren Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch 
genommen werden.
Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leistungen 
zur Beschäftigung bei privaten oder öffentlichen 
Arbeitgebern zu ermöglichen, besteht nicht.

5. Erweiterte Angebotsformen für Arbeit und Beschäftigung
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6. Der volkswirtschaftliche Aspekt – Netzwerkpartner 
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Die Werkstätten mit ihren nachgeordneten Einrich-
tungen, Integrationsbetrieben und spezifischen 
Projekten sind Arbeitgeber für derzeit über 3.000 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Thüringen.
Sie generieren in der Regel tarifgerechtes Einkom-
men für diesen Personenkreis, das ebenso wie die 
Arbeitsentgelte für die Beschäftigten, in die regiona-
len Wirtschafts- und Konsumkreisläufe einfließt. Die 
Wohnsitzkommunen partizipieren von der Einkom-
mens steuer und der Entlastung der Budgets der 
Sozialhilfeträger.
Gleichzeitig agieren Werkstätten als Auftraggeber für 
Dienstleistungen, Bau- und Handwerkerleistungen 
und beteiligen sich am gegenseitigen Liefer- und 
Leistungsaustausch. Sie sind Verbraucher und 
Nutzer, z.B. sämtlicher Infrastruktur. Hierfür ent-
richten sie Vergütungen, Beiträge und Abgaben.
Im Rahmen von Praktika, des Freiwilligen Sozialen 
Jahres und des Bundesfreiwilligendienstes bedienen 
die Werkstätten das Segment der Berufsvorbereitung, 
des ehrenamtlichen Engagements und der sozial-

räumlichen Vernetzung innerhalb der Gesellschaft.
Netzwerkarbeit ist für WfbM ein Schlüsselbegriff 
moderner sozialer Arbeit zu Gunsten von Menschen 
mit Behinderungen und seelischen Erkrankungen 
bzw. zum Ausgleich sozialer Handicaps und 
Benachteiligungen.
Sie dient dem Ziel, Aufgaben, Wissen und andere 
Ressourcen der verschiedenen Akteure zusammen-
zutragen, in einen neuen übergreifenden Kontext 
unterschiedlicher Problemwahrnehmungen und 
Interessen einzubringen und über Sektorengrenzen 
hinweg neue Lösungsansätze zu Unterstützung der 
behinderten Menschen zu entwickeln. Durch unsere 
Kooperationen und Vernetzungen wird auf ein brei-
tes Angebot von personellen sowie institutionellen 
Ressourcen zugegriffen um personenzentriert den 
optimalen Hilfebedarf festzustellen und zu organi-
sieren. Netzwerkarbeit ist somit für die Werkstätten 
Thüringens eine Methode zur Umsetzung definierter 
Zielvorstellungen innerhalb unserer Zielgruppe und/
oder unseres Sozialraumes. 
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Werkstätten sind offen für die Aufgaben der Zukunft 
und modifizieren dazu ihre Angebote bzw. schaffen 
neue Module für einen breiten Klientenkreis. Durch 
persönliche Hilfebedarfsplanungen wird der Bedarf 
des Einzelnen bestimmt und das individuelle Ange-
bot der Werkstätten im Verbund mit den Netzwerk-
partnern der Region und der Wirtschaft erstellt. Ob 
über das „Budget für Arbeit“ oder die komplexen 
Eingliederungshilfen in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe, es steht immer die Integration und Inklusi-
on des Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt 
unseres Handelns. Nicht das Angebot bestimmt 
den Markt, sondern der Bedarf unserer Kunden, im 
sozialen wie im wirtschaftlichen Sinne. Die finan-
ziellen Mittel, die Bund und Freistaat seit Jahren in 
die Werkstättenlandschaft investiert haben, sind gut 
angelegt und Garanten für eine verlässliche Einglie-
derungshilfearbeit.

Werkstätten für behinderte Menschen sind die wett-
bewerbsfähigen Kompetenzträger der Gegenwart 
und der Zukunft in Sachen Bildung und Arbeit für 

Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkran-
kungen und / oder sozialen Benachteiligungen.

Intensive, jahrzehntelange Erfahrungen in der profes-
sionellen Betreuung von Menschen mit Hilfebedarf, 
qualifiziertes Fachpersonal und die erforderliche 
Infrastruktur sowie Kontakte zu Wirtschaft und Ge-
werbe sichern eine einzigartige, klientenbezogene 
Leistungsverfügbarkeit aller Hilfeformen.

Die Herausforderungen unserer Zeit machen deut-
lich, dass es unverzichtbar ist, mehrere Wege 
gleichzeitig neu zu gehen und zu gestalten. Das 
gemeinsame Arbeiten von Menschen mit und ohne 
Behinderung wird zu mehr gesellschaftlicher 
Akzeptanz führen. Das schafft wichtige Werte, die 
für unsere Gesellschaft unabdingbar sind.

Das inklusive „Kompetenzzentrum WERKSTATT 
für Bildung und Arbeit“ ist unsere Antwort auf die 
geplanten sozialrechtlichen Veränderungen und die 
differenzierten Anforderungen der nächsten Jahre.
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